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Große Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus, Dr. Joachim Bischoff, Heike Sudmann,  
Dora Heyenn, Norbert Hackbusch, Cansu Özdemir, Christiane Schneider  

und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) vom 19.05.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Vielfalt leben in Hamburg – Lebenssituation homosexueller Menschen 

Hamburg ist eine weltoffene Stadt, deren Tourismusbranche stark auf die 
lesbisch-schwule Community baut. Die institutionelle Förderung der Les-
bisch-Schwulen Filmtage sind ein ebenso wichtiger Aspekt wie die Parade 
und Veranstaltungen entlang des Christopher Street Days, der 2011 zum  
31. Mal in dieser Stadt gefeiert wird. Dennoch erfahren Menschen, die in 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, vielfältige Diskriminierungen. Die 
Bandbreite der Menschenrechtsverletzungen reicht von der Situation im  
Alten- und Pflegebereich bis zum Verbot von Adoptionen. In der 19. Wahlpe-
riode berichtete der damalige CDU/GAL-Senat, dass Angriffe aufgrund von 
sexueller Orientierung nach Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Ras-
sismus an vierter Stelle der „Hate Crimes“-Statistik dieser Stadt stehen (Drs. 
19/6829) – plus einer hohen Dunkelziffer aufgrund eines ausgeprägten Nicht-
anzeigeverhaltens. Hinzu kommt die aktuelle Entscheidung des Europäi-
schen Gerichthofs, welche die steuerlichen Benachteiligungen im öffentlichen 
Dienst von gleichgeschlechtlichen Paaren als diskriminierend aburteilte. So-
mit folgte selbst der EuGH einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 
2010 – ein weiteres Zeichen für die Notwendigkeit einer gesetzlichen Anglei-
chung. 

Der neue, SPD-geführte Senat der Freien und Hansestadt Hamburg schreibt 
in seinem Arbeitsprogramm: „Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher Le-
bensweisen müssen unter Vernetzung entsprechender Aktivitäten konse-
quent abgebaut werden. Ziel ist die volle gesellschaftliche und rechtliche  
Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe.“ Inwiefern diesem Auftrag eine 
Analyse spezifisch für Hamburg unterliegt und welche Maßnahmen in Zu-
kunft ergriffen werden, bleibt offen. 

Die Verbände und Institutionen der lesbisch-schwulen Bewegung haben 
nicht zuletzt während des letzten Wahlkampfes dezidiert Meinungen und Vor-
haben im Rahmen ihrer Wahlprüfsteine abgefragt. Die Vielfalt der Herausfor-
derungen an die Politik ist dabei unübersehbar geworden. Hier knüpft diese 
Anfrage an. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Rechtliche Gleichstellung homosexuell lebender Menschen 

1.1 Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD, fordert 
seit Längerem eine Erweiterung des Artikels 3 Grundgesetz um das 
Diskriminierungsmerkmal der sexuellen Identität. Bereits in der 19. 
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Legislaturperiode verabschiedete die Hamburgische Bürgerschaft 
einstimmig eine fraktionsübergreifende Bundesratinitiative, die im 
Bundesrat allerdings keine Mehrheit fand. Gedenkt der Senat diese 
Initiative erneut aufzugreifen, und wenn ja, wann? 

Ja. Der Senat wird sich auf Bundesebene für die Aufnahme des Schutzes der sexuel-
len Identität im Grundgesetz einsetzten und die Erfolgsaussichten einer erneuten 
Bundesratsinitiative prüfen. 

1.2 Homosexuelle Partnerschaften sind weiterhin gegenüber heterose-
xuellen Ehen benachteiligt. Dieses betrifft in erster Linie das Adopti-
onsrecht und steuerliche Vergünstigungen. In der Beantwortung der 
Wahlprüfsteine des Lesbenvereins Intervention e.V. betont die SPD 
die Notwendigkeit der Gleichstellung der hetero- und homosexuellen 
Ehe, ebenso wie der Europäische Gerichtshof, der jüngst in der 
steuerlichen Andersbehandlung eine Benachteiligung festgestellt 
hat (AZ C-147/08). 

a. Plant der Senat, eine Bundesratsinitiative bezüglich einer Ände-
rung des Adoptionsrechts zu befördern, sodass es auch gleich-
geschlechtlichen Ehepaaren künftig ermöglicht wird, Kinder zu 
adoptieren?  

Wenn ja, bis wann ist mit der Realisierung zu rechnen?  

Falls nein, warum nicht? 

Ja. Der Senat setzt sich für eine vollständige Gleichstellung der eingetragenen Le-
benspartnerschaft mit der Ehe ein und strebt die Öffnung der Ehe an. Dies umfasst 
auch das volle Adoptionsrecht.  

So hat sich der Senat erst kürzlich für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare 
konkret eingesetzt, indem Hamburg einem Bundesrat-Entschließungsantrag Berlins 
zur Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Kindschafts-
recht beigetreten ist. Dieser fordert von der Bundesregierung die Vorlage eines Ge-
setzentwurfs zur Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im 
Kindschaftsrecht sowie die Beseitigung noch bestehender Unterschiede im Adoptions-
recht zwischen Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern (Bundesrats-Drs. 
124/11). Der Entschließungsantrag fand in der 882. Sitzung des Bundesrates am  
15. April 2011 jedoch keine Mehrheit. 

b. Welche Möglichkeiten zur Allein-Adoption haben homosexuell 
lebende Menschen? 

Nach §§ 1741 fortfolgende Bürgerliches Gesetzbuch ist es Alleinstehenden – unab-
hängig von Geschlecht und sexueller Identität – möglich, unter denselben rechtlichen 
Voraussetzungen wie Verheiratete zu adoptieren.  

c. Gab es in Hamburg in den letzten Jahren Allein-Adoptionen von 
homosexuell lebenden Menschen, wenn ja, wie oft? Welchen 
Standpunkt vertritt das Jugendamt in dieser Frage? 

Es gab eine Alleinadoption eines „fremden Kindes“ sowie 61 Alleinadoptionen eines 
„Stiefkindes“ durch einen gleichgeschlechtlich lebenden Stiefelternteil, das heißt es 
wird das leibliche Kind des Lebenspartners/der Lebenspartnerin innerhalb einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft adoptiert. 

Für ein Kind ist es nach Auffassung der zuständigen Behörde vorteilhafter, von zwei 
Elternteilen gemeinschaftlich adoptiert zu werden als von einem Elternteil allein. Dies 
ist nach geltendem Recht nur bei Ehepaaren möglich. Im Einzelfall kann es zu einer 
Alleinadoption kommen, wenn es dem Wohl des Kindes entspricht, zum Beispiel wenn 
das Kind schon lange in der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft lebt und eine 
Eltern-Kind-Bindung entstanden ist. Bei der Adoption eines „Stiefkindes“ (leibliches 
Kind des Partners/der Partnerin) ist die eingetragene Lebenspartnerschaft mit der Ehe 
gleichgestellt. Die Jugendämter sind gehalten, nach diesen Maßgaben zu entschei-
den. 
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d. Gab es in Hamburg in den letzten Jahren Allein-Auslandsadop-
tionen von homosexuell lebenden Menschen, wenn ja, wie oft? 
Welchen Standpunkt vertritt das Jugendamt in dieser Frage? 

Es gab eine Alleinadoption, bei der es sich um eine Auslandsadoption handelte. Im 
Übrigen siehe Antwort zu 1.2 c. 

e. Im Jahr 2010 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die 
Ungleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren innerhalb 
der Einkommensteuer als verfassungswidrig anzusehen ist (1 
BvR 611/07). Auch wenn es sich hierbei um Entscheidungen 
auf Bundesebene handelt, sind Flankierungen der Landesregie-
rungen notwendig. Wie gedenkt der Senat mit Blick auf die Be-
nachteiligungen von homosexuellen Ehen zu reagieren? Beab-
sichtigt er, diesbezüglich auf Bundesebene aktiv zu werden?  

Wenn ja, wie und wann, wenn nein, warum nicht? 

Der Senat setzt sich für eine Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
mit der Ehe ein und strebt die Öffnung der Ehe an. Dies umfasst auch eine Gleichstel-
lung im Steuerrecht.  

So hat sich der Hamburger Senat erst kürzlich für die Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Paare konkret eingesetzt, indem ein Bundesrats-Entschließungsantrag zur 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften im Einkommensteuerrecht 
(Bundesrats-Drs. 148/11) mitgetragen wurde. Der Entschließungsantrag fand in der 
882. Sitzung des Bundesrates am 15. April 2011 jedoch keine Mehrheit.  

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des 
bestehenden Einkommensteuerrechts steht noch aus. Das in der Frage 1.2 e. ge-
nannte Aktenzeichen 1 BvR 611/07 bezieht sich auf dessen Urteil vom 21. Juli 2010 
zur Erbschaft- und Schenkungssteuer. 

f. Welche Maßnahmen gedenkt der Senat bezüglich einer Be-
schleunigung der Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsricht-
linie zu ergreifen? Ist diesbezüglich eine Bundesratsinitiative 
erwogen worden?  

Falls ja, wie sehen die konkreten Planungen aus, falls nein, wa-
rum nicht? 

Die aktuell geltenden Antidiskriminierungs-Richtlinien der EU (Richtlinien 2000/43/EG, 
2000/78/EG, 2000/113/EG und 2002/73/EG) wurden mit dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz, in Kraft getreten am 18. August 2006, in Deutschland in nationales 
Recht umgesetzt. Die Vertragsverletzungsverfahren zu den Richtlinien 2000/43 EG 
und 2000/78 EG sowie 2002/73 EG wurden zwischenzeitlich eingestellt. 

1.3 Im aktuellen Arbeitsprogramm des Senates wird von der „Vernet-
zung entsprechender Aktivitäten“ gesprochen. 

a. Wie gedenkt der Senat diese umzusetzen, und welche Aktivitä-
ten sind diesbezüglich geplant? 

Die Planungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 

b. Bei welcher Behörde werden die Zuständigkeiten liegen? Mit 
welchen Ressourcen wird diese damit beauftragte Stelle ausge-
stattet (Personal- und Sachmittel)? 

Zum 1. Mai 2011 wurde die Justizbehörde in Behörde für Justiz und Gleichstellung 
umbenannt, dies umfasst auch die Zuständigkeit für die Gleichstellung homosexuell 
lebender Menschen. Die Zuständigkeit für die Vernetzung der Aktivitäten wird folglich 
bei der Behörde für Justiz und Gleichstellung liegen. Es ist vorgesehen, dass diese 
Aufgabe in dem neu zu gründenden Referat „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, 
sexuelle Identitäten“ wahrgenommen wird. Das Referat wird voraussichtlich mit drei 
Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeitern besetzt werden. Der Aufwand an 
Sachmitteln ist derzeit noch nicht konkret bezifferbar. 
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c. Plant der Senat, einen Landesaktionsplan zu gleichgeschlecht-
lichen Lebenslagen zu erarbeiten?  

Wenn ja, wann wird dieser vorliegen, wenn nein, warum nicht? 

d. Der Berliner Senat startete die Initiative „Berlin tritt ein für 
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“. Ist eine 
ähnliche Initiative der Inklusion für Hamburg geplant?  

Wenn ja, wann mit welchen Umsetzungsmaßnahmen, falls 
nein, warum nicht? 

Der Senat hat sich mit diesen Fragen nicht befasst. 

e. Seit September 2008 ist die Freie und Hansestadt Hamburg 
Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt. Welche Schritte der 
Umsetzung der Charta sind bisher vorgenommen worden, wel-
che weiteren Schritte perspektivisch geplant? 

Im Mittelpunkt standen die folgenden drei Schwerpunkte:  

1. Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der hamburgischen Verwaltung. Diese 
wurden im Personalmanagementbericht 2009 und 2010 veröffentlicht. Hierzu ge-
hört beziehungsweise gehören:  

- die strategische Verankerung der interkulturellen Öffnung in der Organisation 
der Verwaltung 

- Maßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigungsanteile durch Ausbildung und 
Einstellung 

- Fortbildung und Beratung. 

2. Maßnahmen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung. Hier geht 
es zum Beispiel um Fragen der Gesundheitsförderung, des Wissenstransfers und 
der Rekrutierung – auch im Sinne einer ausgeglichenen Altersstruktur des Perso-
nals 

3. Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
hamburgischen Verwaltung, die durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Hamburgischen Gleichstellungsgesetz realisiert werden. Hierzu berichtet der Per-
sonalmanagementbericht alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2010. Der Schwerpunkt 
lag bei Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen.  

Da die Wirkung von Personalentwicklungsmaßnahmen in der Regel langfristig ist, ist 
die Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten geplant. 

f. Die Arbeitsstelle Vielfalt in Hamburg wurde mit einem eigenen 
Referat zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen ausgestattet. 
Kurz vor dem Ende der 19. Wahlperiode wurde durch den 
CDU-geführten Senat bei der Leitstelle Arbeitsstelle Vielfalt ver-
stärkt der Rotstift angesetzt – heute besteht die Leitstelle nur 
noch als Referat. In welchem Umfang wird es an dieser Stelle 
in Zukunft Personalstellen und Sachmittel zur Bearbeitung von 
Benachteiligungen aufgrund gleichgeschlechtlicher Lebenswei-
se geben? Mit welchen Kompetenzen wird diese Stelle ausge-
stattet sein? Wann ist mit der Entfristung der dortigen Stellen zu 
rechnen? Falls der neue Senat das Thema Diversity anders in 
der Politik und Verwaltung umzusetzen gedenkt, bitte Konzepte 
und Überlegungen darstellen. 

Es ist vorgesehen, dass diese Aufgabe in dem neu zu gründenden Referat „Gleichge-
schlechtliche Lebensweisen, sexuelle Identitäten“ wahrgenommen wird. Ob in diesem 
Bereich der neu zu gründenden Abteilung Gleichstellung Mitarbeiterinnen beziehungs-
weise Mitarbeiter mit befristeten Stellen tätig sein werden, kann noch nicht abschlie-
ßend mitgeteilt werden. Der Senat hat sich mit der Frage, ob er das Thema Diversity 
anders in der Politik und Verwaltung umzusetzen gedenkt, bislang nicht befasst. Im 
Übrigen siehe Antwort zu 1.3 b. 
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2. Situation von Jugendlichen und Findung der sexuellen Identität 

In der 19. Wahlperiode wurde mehrmals von der Fraktion DIE LINKE ein 
flächendeckendes Netz zur Unterstützung von Jugendlichen in der Fin-
dung ihrer sexuellen Identität gefordert. Konzepte der spezialisierten  
Institutionen wie das magnus hirschfeld centrum (mhc), Intervention e.V. 
oder pro familia liegen in diesem Bereich vor und spiegeln die langjähri-
ge Expertise und Kompetenz dieser Einrichtungen wider. 

2.1 Sind dem Senat und der zuständigen Behörde diese Konzepte be-
kannt, und wie bewerten sie diese? 

Der zuständigen Behörde sind die genannten Konzepte bekannt. Sowohl bei der Ent-
wicklung von Maßnahmen zur Unterstützung Jugendlicher bei der Findung ihrer sexu-
ellen Identität als auch bei Kooperationen der zuständigen Behörden mit den genann-
ten Institutionen werden die Konzepte und Expertisen dieser spezialisierten Hambur-
ger Institutionen berücksichtigt (siehe auch Drs. 19/568, 19/4935, 19/6529). 

2.2 Welche konkreten Maßnahmen gedenkt der Senat zur Unterstüt-
zung der Jugendlichen einzuleiten? 

a. Wie sieht der Zeitplan aus? Bitte beifügen. 

Der Senat fördert den Betrieb des JungLesbenZentrums von Intervention e.V. sowie 
die geschlechtsspezifische Jugendarbeit – Beratung, Aufklärung und Prävention in der 
sexuellen Identitäts- beziehungsweise Orientierungsfindung mit dem Schwerpunkt auf 
schwule Jugendliche des magnus hirschfeld centrums/Unabhängige Homosexuelle 
Initiative e.V. 

b. Bei welcher Behörde werden die Zuständigkeiten angesiedelt? 

Die fachliche Zuständigkeit liegt bei der Behörde für Justiz und Gleichstellung. 

2.3 Ein schwules Jugendzentrum wurde in der 19. Wahlperiode gefor-
dert und geplant. Die Kritik, dass es „nur“ für schwule Jugendliche 
geplant wurde, bleibt bestehen. Wie gedenkt der Senat mit diesem 
Vorhaben des Vorgängersenates umzugehen? 

a. Wird die Planung fortgeschrieben? 

Der Senat hat sich hiermit nicht befasst. 

b. Welche Gelder wurden 2010 für die Realisierung des schwulen 
Jugendzentrums in 2011 bereitgestellt? Stehen diese Gelder 
weiterhin zur Verfügung?  

Wenn nein, warum nicht? 

In 2010 sind keine Mittel für die Realisierung eines schwulen Jugendzentrums bereit-
gestellt worden. Der Haushaltsplan-Entwurf 2011 sieht zusätzliche Mittel für die För-
derung der gleichgeschlechtlichen Jugendarbeit in Höhe von 65.000 Euro vor. 

c. Sind Planungen einer vergleichbaren Einrichtung für lesbische 
Jugendliche vorhanden?  

Wenn ja, welche?  

Falls nein, wird eine Aufstockung des Etats des Junglesben-
zentrums im Rahmen der Konsolidierung geplant?  

Falls nein, warum nicht? 

d. Gibt es Planungen, ein gemeinsames Zentrum für lesbische, 
schwule, bisexuelle und transsexuelle Jugendliche zu schaffen?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 
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Die Überlegungen der zuständigen Behörde zur Förderung der Jugendarbeit für lesbi-
sche, schwule, bisexuelle und transsexuelle Jugendliche sind noch nicht abgeschlos-
sen. 

e. Bevorzugt der Senat ein Zentrum nur für schwule Jugendliche, 
jeweils eins für schwule und für lesbische Jugendliche, ein  
gemeinsames Zentrum für lesbische, schwule, bisexuelle und 
transsexuelle Jugendliche oder eine Kombination der genann-
ten? Bitte begründen. 

Der Senat hat sich mit der Frage nicht befasst. 

2.4 Angriffe und/oder Mobbing sind Situationen, denen geoutete Ju-
gendliche – ebenso wie Erwachsene – ausgesetzt sind. Neben In-
terventionen auf der Mikroebene der Schulhöfe und Jugendhilfeein-
richtungen wird eine emanzipatorische gesellschaftliche Diskussion, 
die zu einer aufgeklärten Öffentlichkeit führt, auf breiter Ebene Ab-
hilfe schaffen. 

a. Wie gedenkt der Senat der Diskriminierung von schwulen und 
lesbischen Jugendlichen entgegenzuwirken? 

Gegenseitige Achtung und Wertschätzung gehören zu den grundlegenden Arbeits-
prinzipien in der Kinder- und Jugendarbeit. Diese Arbeitsprinzipien sind für bezirkliche 
Einrichtungen und – über die Zuwendungsvergabe – für freie Träger verbindlich durch 
die Globalrichtlinie GR J 2/10 vom 14. Dezember 2010 festgelegt. In den Schulen 
tragen Lehrerinnen und Lehrer dafür Sorge, dass alle Schülerinnen und Schüler un-
abhängig von ihrer sexuellen Orientierung respektiert und akzeptiert werden. Dazu ist 
in den Bildungsplänen zum Aufgabengebiet Sexualerziehung verbindlich festgelegt, 
dass die Thematik „Akzeptanz von sexueller Vielfalt“ in Fächern und Lernbereichen 
aufgegriffen wird. 

b. Wird der Senat das Handlungskonzept „Akzeptanz der Vielfalt“ 
fortführen, und wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt? Wel-
che Module sind bereits umgesetzt worden und wie viel Geld 
wurde dafür jeweils und insgesamt aufgewendet? 

Ja. Bisher wurde ein Methodenreader für die Sexualerziehung entwickelt, der zu Be-
ginn des Schuljahres 2011/2012 in digitalisierter Form zur Verfügung stehen wird. 
Weiterhin wurde für das Peerprojekt „Soorum“ ein Qualifizierungskonzept erarbeitet, 
einzelne Tools werden zurzeit erprobt. Ein Internetportal „Akzeptanz von sexueller 
Vielfalt“ unter der Domain hamburg.de ist in Vorbereitung. Als Zielgruppen sollen da-
mit Jugendliche, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen erreicht werden. Das 
Portal soll nach dem bisherigen Planungsstand im Rahmen einer Fachveranstaltung 
im 3. Quartal 2011 online zur Verfügung stehen.  

Für diese Maßnahmen wurden bisher folgende Ressourcen verwendet beziehungs-
weise veranschlagt: 

Methodenreader 5.000 € 
Qualifizierungskonzept Peerprojekt 6.000 €  
Gestaltung des Internetportals  4.200 € 

c. Laut Presseberichten der Behörde für Schule und Berufsbil-
dung vom 11: Juni 2010 sollten weitgehende Maßnahmen und 
weiterführende Links auf der Website des Landesinstituts für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung (Ll) auffindbar sein. Ab 
wann ist mit der Umsetzung dessen zu rechnen? 

Siehe Antwort zu 2.4 b. 

d. Wann ist mit einer Erweiterung des Genderbereichs der Ll-
Website zu rechnen, sodass Gender nicht mehr einzig Jungen-
arbeit sichtbar macht? 

Die Bearbeitung der Thematik sowie die Erweiterung des Genderbereichs der LI-Web-
site sind noch nicht abgeschlossen. 
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e. Sind öffentlichkeitswirksame Kampagnen und/oder Aktionen in 
Vorbereitung?  

Wenn ja, welche, wenn nein, warum nicht? 

Siehe Antwort zu 2.4 b. Im Übrigen sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. 

2.5 Existieren spezielle Sensibilisierungsprogramme für Fachleute, die 
mit Jugendlichen arbeiten (Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, 
Sozialarbeiter/-innen, Pädagogen/-innen)?  

Wenn ja, welche? Sind dies obligatorische oder freiwillige Weiterbil-
dungen? Wie oft wurden diese Programme angefragt, und wie oft 
wurden diese Programme mit wie vielen Teilnehmern/-innen wel-
chen Geschlechts durchgeführt? Wie oft konnten Fort- und Weiter-
bildungsanfragen nicht bedient werden und warum nicht? Wie ge-
denkt der Senat diesem Umstand zu begegnen? 

2.6 Inwiefern sind genderspezifische Inhalte und somit auch Aspekte 
der sexuellen Identität feste Bestandteile der Ausbildungs- und Stu-
diumscurricula pädagogischer Berufe? 

Erfahrungen zeigen, dass explizit zum Thema „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ 
ausgeschriebene Fortbildungen von Lehrkräften nicht gewählt werden. Deshalb wird 
seit Februar 2010 diese Thematik regelhaft in bestehende Angebote zur Sexualerzie-
hung, zur Pubertät sowie zur Jungenpädagogik integriert. Die Qualifizierungen von 
Referendarinnen und Referendaren sowie Lehrkräften zu diesen Themenfeldern wer-
den im Rahmen der Ausbildungsvorgaben und der Fortbildungsverpflichtung ausge-
wählt. Folgende Veranstaltungen und Einzelberatungen, in denen die Thematik auf-
gegriffen wird, können genannt werden: 

Thema Schuljahr 
(Stichtag  
30. Mai 2010) 

Anzahl der  
Veranstal-
tungen 

Teilnehmer-
zahl (Pädago-
ginnen, Päda-
gogen, Eltern) 

Jungenpädagogik  2. Halbjahr 2009/2010 6 100 
Jungenpädagogik 2010/2011 19 350 
Pubertät 2. Halbjahr 2009/2010 5 220 
Pubertät 2010/2011 9 290 
Einführung Sexualer-
ziehung 

2. Halbjahr 2009/2010 2 30 

Einführung Sexualer-
ziehung 

2010/2011 5 80 

Einzel- bzw. Teambera-
tung Sexualerziehung 

2. Halbjahr 2009/2010 15 28 

Einzel- bzw. Teambera-
tung Sexualerziehung 

2010/2011 32 42 

Ferner hat das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ) in offenen Aus-
schreibungen in den letzten drei Jahren die nachfolgenden Fortbildungsveranstaltun-
gen angeboten, die das Thema im Zusammenhang mit weiter gefassten, unter ande-
rem genderspezifischen Themenstellungen mit behandelten: 

Jahr Thema Anmel-
dungen  

Teilneh-
mer/-innen 

2009 Sexualität und Identitätsentwicklung bei  
Jugendlichen  

8 Das Semi-
nar fiel aus. 

 Männliche Rollenbilder – geschlechtsspezifi-
sche Aspekte in der Beratung von Männern  

18 16 

2010 Jungenarbeit 16 16 
 Sexualität und Identitätsentwicklung bei  

Jugendlichen 
23 18 

2011 Geschlechtsbewusste Jungenarbeit und  
geschlechterbewusste Jungenpädagogik 

24 20 
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Jahr Thema Anmel-
dungen  

Teilneh-
mer/-innen 

noch 
2011 

Sexualität und Identitätsentwicklung bei  
Jugendlichen 

9 
(Anmelde-
stand 
27.05.2011) 

Seminar-
termin im 
September 
2011 

An der Universität Hamburg sind genderspezifische Inhalte und somit auch Aspekte 
der sexuellen Identität Bestandteil von Lehrangeboten in den Studiengängen des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften, die auf pädagogische Berufe vorbereiten.  

Neben den Angeboten des Fachbereiches Erziehungswissenschaften werden an ver-
schiedenen Fachbereichen in gewissem Rahmen Genderschwerpunkte als Studien-
module im Wahl- und Wahlpflichtbereich angeboten, die von Studierenden des Fach-
bereichs Erziehungswissenschaften belegt werden können. 

Folgend die Angebote des Fachbereichs Erziehungswissenschaften (A) und weiterer 
Fachbereiche (B) im Einzelnen: 

(A) Lehramtsausbildung (Master of Education) 
Genderspezifische Inhalte (Heterogenität, Genderheterogenität) sind als „prioritäres 
Thema“ in der Lehrerausbildung verankert und insbesondere im Master-Studium 
der Lehramtsstudiengänge in eigenen Modulen (Modul „Prioritäre Themen“ mit den 
Wahlmöglichkeiten „Umgang mit Heterogenität, „Neue Medien“ und „Schulentwick-
lung“ sowie zweisemestrig „Forschungswerkstatt Prioritäre Themen“) enthalten. 
(A) Studiengang „Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ (Master of Arts) 
Wahlpflichtlehrveranstaltung: „Heterogenität, Medien, Bildungsinstitutionen“. 
(A) Lehrveranstaltungen für Studierende aller Fakultäten 
Zentrum für Disability Studies – Seminar „Disability Studies, Gender, Queer, Inter-
sektionalität“. 
(B) Fachbereich Evangelische Theologie 
Wiederkehrend Lehrveranstaltungen zu Themen der „Feministischen Theologie“. 
(B) Fachbereich Sprache, Literatur, Medien 
Bachelorstudiengang „Deutsche Sprache und Literatur“: Wahlpflichtmodul „Theo-
rien und Methoden der Interkulturalität" (u.a. Genderforschung); wiederkehrend 
Lehrveranstaltungen zu Themen der „Postfeministischen Literaturwissenschaft“. 
Masterstudiengang Deutschsprachige Literaturen, Profilbereich „Gender und Kul-
tur“: Pflichtmodule „Gender und Literatur“, „Analysen zu Gender und Kultur“ und 
„Kulturwissenschaftliche Germanistik“. 
(B) Fachbereich Mathematik 
Lehrveranstaltungen zu „Mathematik und Gender“. 
(B) Fachbereich Informatik 
Lehrveranstaltungen zu „IT-Gestaltung und Genderperspektiven“. 
(B) Fachbereich Sozialökonomie 
Bachelor-Studiengang Sozialökonomie, Lehrveranstaltungen zu: 
- Personal: Gleichstellungsfragen im Unternehmen 
- Gender und Recht: Arbeitsrecht 
- Gender und Recht: Zivilrecht 
- Theorie und Politik der Geschlechterverhältnisse.  
(B) Fachbereich Sozialwissenschaften 
Bachelor-Studiengang Soziologie: Pflichtmodul „Kulturen, Geschlechter, Differen-
zen“. 
Master-Studiengang Soziologie: Pflichtmodul „Produktion von Subjektivität und 
sozioökonomische Transformationsprozesse“. 
(B) Hochschulübergreifender Studiengang Gender & Queer Studies 
Seit dem Wintersemester 2003/2004 gab es den hochschulübergreifenden Stu-
diengang „Gender & Queer Studies“ (Schwerpunkt: Queer Studies). Hier bilden die 
Theorien über Geschlechter(de)konstruktionen die Bereiche von sexueller Identität 
und Homosexualität weitgehend ab. Seit dem Wintersemester 2006/2007 erfolgt 
aufgrund der fehlenden Bachelor/Master-Umstellung keine Zulassung mehr. Die 
hochschulübergreifende Gemeinsame Kommission „Gender und Diversity“ (GK) 
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konzipiert derzeit ein fächerübergreifendes Modul „Intersektionalität & Diversity“, 
das im Rahmen der BA-Studiengänge im freien Wahlbereich voraussichtlich ab 
Wintersemester 2011/2012 hochschulübergreifend belegbar ist. Themen zur sexu-
ellen Identität und Homosexualität sind selbstverständliche Bestandteile. Auch die 
fachübergreifende Ringvorlesung „Jenseits der Geschlechtergrenzen“ behandelt 
kontinuierlich diese Themen und bildet hier ein Teilmodul. 
(B) Fachübergreifende Lehrveranstaltungen 
Seit 2010 gibt es im Fachbereich Erziehungswissenschaften regelmäßig Seminare 
zu Gender und Queer Studies (in Kooperation mit der Gemeinsamen Kommission 
„Gender und Diversity (GK)), die allen Studierenden offensteht. 

Die Vermittlung von Genderkompetenz ist verbindlicher Bestandteil im Bachelor-Studi-
um am Department Soziale Arbeit der HAW. Zum Beispiel werden im Rahmen des 
Pflichtmoduls „Umgang mit Vielfalt und Differenz“ genderspezifische Inhalte in einem 
eigenständigen Seminar vermittelt. Fragen der sexuellen Orientierung und der Diskri-
minierung homo-, bi- oder transsexueller Menschen sind Bestandteil. 

Darüber hinaus findet jeweils im ersten Semester ein vierstündiges Fachprojekt zum 
Genderthema statt. Hier wird ein theoretischer Einstieg geboten sowie Praxiserkun-
dungen bei verschiedenen Hamburger Projekten vorgenommen, wie zum Beispiel 
dem magnus hirschfeld centrum oder Hein & Fiete. Zusätzlich werden aus Mitteln der 
Gleichstellungsbeauftragten Gastreferentinnen und Gastreferenten zu Vorträgen ein-
geladen. 

Zahlreiche Studierende absolvieren ihr fünfmonatiges Praktikum in Einrichtungen mit 
genderbezogenen Arbeitsschwerpunkten (biff, Frauenhaus, ragazza!, Mädchentreff, 
Jungenarbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und andere). 

2.7 Inwiefern besitzt der Senat Erkenntnisse darüber, dass das Thema 
der gleichgeschlechtlichen Lebensweisen in die Jungenarbeit des 
Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung eingeflos-
sen ist? Sofern hierzu Konzepte vorliegen, bitte anfügen.  

Für die Jungenarbeit beziehungsweise Jungenpädagogik in Hamburg wurden Leitli-
nien entwickelt (siehe Anlage). Aus diesen geht hervor, dass auch bei der Ausgestal-
tung von Fortbildungen von der Pluralität von Männlichkeiten ausgegangen und ste-
reotype Bilder von Männlichkeit hinterfragt werden sollten. Dies schließt sowohl alle 
allgemeinen Fragen zur sexuellen Entwicklung und Orientierung sowie eine angemes-
sene nicht abwertende Sicht auf Sexualität zum eigenen und dem anderen Ge-
schlecht mit ein. 

2.8 Im Rahmen der neuen Globalrichtlinie (GR J 2/10 vom 14.12.2010, 
Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in den Bezirken*) heißt 
es, dass Kinder- und Jugendhilfe die sexuelle Identität fördern und 
die Akzeptanz gegenüber gleichgeschlechtlicher Orientierung för-
dern will. 

a. Gibt es hierzu verbindliche Verpflichtungen seitens der Zuwen-
dungsempfänger/-innen gegenüber der Freien und Hansestadt 
Hamburg?  

Wenn ja, bei welchen Institutionen? 

Siehe Antwort zu 2.4 a. 

b. Falls diese nur bei geschlechtsspezifischen Einrichtungen exis-
tieren, ist diesbezüglich ein weiterer Ausbau geplant? 

Entfällt.  

c. Existiert ein qualitätssicherndes Monitoring?  

                                                      
* GR J 2/10 vom 14.12.2010, Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in den Bezirken, 

Fundstelle: http://www.hamburg.de/fachanweisungen-globalrichtlinien/ 
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Falls ja, welche Kriterien werden angelegt, von wem wurde die-
ses entwickelt und an welcher Stelle findet die Auswertung 
statt? 

Die Umsetzung der Globalrichtlinie wird in Form eines regelmäßigen Berichtswesens 
systematisch erfasst und dargestellt. Die Fachbehörde führt einmal jährlich eine Aus-
wertungskonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen bezirklichen 
Fachämter auf der Basis der Ergebnisse des Berichtswesens durch. 

2.9 Die neuen Kommunikationstechnologien bergen Gefahren, die be-
sonders jungen Menschen eine hohe Medienkompetenz abverlan-
gen, um verantwortlich mit der Vielfalt an Möglichkeiten umgehen zu 
können. Andererseits bieten die neuen Technologien Chancen, sich 
über weite Distanzen oder mittels einer gewissen Anonymität Dis-
kussionspartner/-innen zu suchen. 

a. Gedenkt der Senat, über die auf der Bürgerschaftssitzung am 
4. Mai 2011 beschlossenen Prüfaufträge an ihn hinaus, explizi-
te Programme zur Förderung von Online-Foren schwul-lesbi-
scher Einrichtungen zu fördern, sodass eine Vernetzung Ju-
gendlicher untereinander, aber angebunden an pädagogische 
Fachkräfte ermöglicht wird?  

Wenn ja, welche konkreten Planungen bestehen, wenn nein, 
warum nicht? 

Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.  

b. Ist dem Senat bekannt, inwiefern homosexuelle Jugendliche 
mittels Handyaufnahmen von homosexuellen Handlungen ge-
mobbt und/oder diskriminiert und/oder erpresst werden?  

Wenn ja, welche Zahlen liegen vor, wenn nein, gedenkt der  
Senat in dieser Frage einen Forschungsauftrag zu vergeben?  

Wenn ja, wann, wenn nein, warum nicht? 

Die zur Beantwortung benötigten Daten werden nicht gesondert statistisch erfasst. 
Eine Einzelfallauszählung ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht 
möglich. In den Jahren 2010 und 2011 (Stand 30. April 2011) wären durch die vier 
Dezernentinnen und Dezernenten der Grundsatzabteilung der Staatsanwaltschaft 
14.572 Akten auszuwerten gewesen. Die genannte Aktenanzahl ergibt sich daraus, 
dass Mobbing, Diskriminierung oder Erpressung mittels Handyaufnahmen unter die 
Deliktstatbestände der Erpressung (§ 253 StGB), der räuberischen Erpressung (§ 255 
StGB), der Nötigung (§ 240 StGB), der Beleidigung (§ 185 StGB), der Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB) und der 
Verbreitung, des Erwerbs oder des Besitzes jugendpornografischer Schriften (§ 184c 
StGB) fallen sowie einen Verstoß gegen § 33 Kunsturheberrechtsgesetz darstellen 
kann.  

Eine händische Teilauswertung wurde jedoch bezüglich derjenigen Verfahren vorge-
nommen, die im Vorgangsverwaltungs- und Vorgangsbearbeitungssystem der Staats-
anwaltschaft MESTA in den Jahren 2010 oder 2011 wegen Delikten nach § 201a 
StGB, § 184c StGB oder § 33 KunstUrhG oder im Jahr 2011 wegen eines Delikts 
nach § 253 StGB erfasst wurden, soweit sie sich nicht im Geschäftsgang befanden 
und daher nicht beigezogen werden konnten. Insgesamt wurden hierbei 260 Verfah-
ren ausgewertet. Keines davon hatte Mobbing, Diskriminierung oder Erpressung zum 
Nachteil homosexueller Jugendlicher mittels Handyaufnahmen von homosexuellen 
Handlungen zum Gegenstand. 

In Einzelberatungen spielt „Homophobie“ bei Mobbingsituationen eine Rolle. Es liegen 
grundlegende Forschungsergebnisse zu Cybermobbing und -bullying vor, die auch auf 
den speziellen Sachverhalt „Homophobie“ übertragbar sind. Da es auch aus fachlicher 
Sicht sinnvoller ist, die Thematik in bestehende Maßnahmen zu Cybermobbing und  
-bullying zu integrieren, ist die Vergabe eines Forschungsauftrages nicht geplant.  
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3. Homosexualität im Alter 

Hamburg zeichnet sich dadurch aus, dass auf Diversitätsbedürfnisse 
eingegangen wird, die die wandelnde Gesellschaft abbildet. Das Ziel ist, 
auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der gesellschaftlichen Gruppen 
einzugehen. Das gilt auch für alternde Lesben und Schwule. 

3.1 Liegt dem Senat diesbezüglich eine Bedarfsanalyse vor?  
Wenn ja, welcher Bedarf wird für Hamburg festgestellt?  
Wenn nein, wie gedenkt der Senat diesem Umstand zu begegnen? 

3.2 Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Falls eine solche 
Analyse nicht existiert, wird dieses Versäumnis nachgeholt?  
Wenn nein, warum nicht? 

Es liegt keine übergreifende Bedarfsanalyse vor. Die zuständige Behörde steht jedoch 
zum Thema „Lesben und Alter“ im fachlichen Austausch mit Intervention e.V. und 
fördert dessen „Psychosoziale Angebote für Lesben ab 50“. Im Rahmen des Hand-
lungsplans „Generationenfreundliches Hamburg“ wird auf das Thema Homosexualität 
im Alter eingegangen.  

Im Übrigen siehe Antwort zu 4.2. 

3.3 Inwiefern sind genderspezifische Inhalte und somit auch Aspekte 
der sexuellen Identität Bestandteile der Ausbildungs- und Studiums-
curricula altenpflegerischer oder gerontologischer Berufe? Sind die-
se optional oder verpflichtend? 

In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Gesundheits- und Pflegeassistenz 
wird in § 5 Nummer 2 als Teil des Berufsbildes unter anderem festgelegt, „Menschen 
bei einer gesunden Lebensweise unter Berücksichtigung individueller Interessen un-
terstützen und fördern“ zu lernen. Im verbindlichen Ausbildungsrahmenplan für die 
Gesundheits- und Pflegeassistenz finden sich folgende, auch die sexuelle Identität 
betreffende Aspekte: individuelle und kulturspezifische Bedürfnisse wahrnehmen und 
diese bei der Pflege berücksichtigen. Die Sexualität der Menschen respektieren und 
die Befriedigung sexueller Bedürfnisse ermöglichen.  

Im Rahmenlehrplan der „Fortbildungs- und Prüfungsordnung zur Fachkrankenschwes-
ter/zum Fachkrankenpfleger, zur Fachkinderkrankenschwester/zum Fachkinderkran-
kenpfleger und zur Fachaltenpflegerin/zum Fachaltenpfleger in der Gerontopsychi-
atrie“ ist das Thema „Sexualität im Alter“ vorgesehen.  

In Ausbildungscurricula der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege, der Altenpflege 
und auch in Studiengangskonzepten der Pflege an der HAW sind Fragen sexueller 
Identität immanenter Bestandteil der Curricula. Sowohl sexuelle als auch die spezifi-
sche Form der sozialen Identität werden grundsätzlich bei jeder Pflegeanamnese er-
hoben und sind damit auch Gegenstand der Lehre für alle Auszubildenden und/oder 
Studierenden. Im dualen Studiengang Pflege an der HAW Hamburg wird unter ande-
rem auch die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in der Lehre 
behandelt, in der das Recht auf Sexualität, auf Respektierung der geschlechtlichen 
Identität und sowie Lebensweise verbrieft wurde. 

a. Welche Fort- und Weiterbildungsangebote gibt es dazu und wie 
werden sie angenommen? 

Die Fort- und Weiterbildungsangebote werden statistisch nicht erfasst.  

Der zuständigen Behörde liegen folgende Angaben von Bildungsträgern vor. Die Ev. 
Berufsschule für Altenpflege des Rauhen Hauses bietet Schulungen zum Thema Se-
xualität im Alter im Rahmen ihrer laufenden Kurse an. Es können auch Inhouse-
Schulungen zu diesem Thema gebucht werden, die aber bisher noch nicht angefragt 
wurden. PFLEGEN & WOHNEN ALTONA bot im Juni 2010 eine Veranstaltung zum 
Thema „Sexualität im Alter“ an. Es handelte sich um eine halbtägige, öffentliche Ver-
anstaltung. Es gab 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Bildungsanbieter Lemb-
ke Seminare und Beratungen GmbH bietet zweimal jährlich Seminare zum Thema 
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Sexualität im Alter an, die aber bisher mangels Nachfrage nicht durchgeführt wurden. 
Im Rahmen der Palliative-Care-Fortbildungen wird das Thema regelmäßig behandelt. 
Das Fortbildungszentrum auf der Anscharhöhe - Diakonisches Werk Hamburg (DFA) 
bietet Inhouse-Schulungen zum Thema Sexualität im Alter an, die aber bisher noch 
nicht angefragt wurden.  

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) gibt es keine 
genderspezifischen Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der altenpflegeri-
schen oder gerontologischen Berufe. Im Rahmen der hochschuldidaktischen Work-
shops der HAW Hamburg, die sich an die Lehrenden der HAW Hamburg richten, wur-
den bereits mehrfach Workshops zum Thema „Geschlechtergerechte Lehre“ angebo-
ten und erfolgreich durchgeführt. Diese stehen selbstverständlich auch den Lehrenden 
aus dem Bereich Pflege offen.  

Mit der Universitären Bildungsakademie verfügt das Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE) über eine zentrale Einrichtung für Ausbildungsberufe des Gesund-
heitswesens und Fachweiterbildungen der Pflege mit einem vielfältigen Fortbildungs-
angebot. Im Verlauf der dort stattfindenden Ausbildung zur beziehungsweise zum 
Gesundheits- und Krankenpflegerin beziehungsweise -pfleger sind die nachgefragten 
Inhalte und Aspekte wie folgt Unterrichtsgegenstand: 

Ausbildung: Im Bereich der Grundausbildung wird das Thema Sexualität (inklusive 
Homosexualität) im ersten Ausbildungsjahr in einer Lerneinheit bearbeitet. Im Curricu-
lum des zweiten und dritten Ausbildungsjahres wird das Thema „der alte Mensch in 
der Gesellschaft sowie im Krankenhaus“ bearbeitet. Hier geht es insbesondere um die 
Bedürfnisse alter Menschen. Das Thema Sexualität (inklusive Homosexualität) ist 
dabei Bestandteil des Unterrichts. Explizite Fortbildungsangebote zum angefragten 
Thema bestehen derzeit nicht.  

In der Weiterbildung zur Stationsleitung beinhaltet der Themenblock „Recht“ Gender-
fragen, die Gleichbehandlung und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
In den Weiterbildungen zur Intensiv- und Anästhesiepflege und zur Onkologischen 
Pflege sind die angefragten Themen Bestandteile der Unterrichte (zum Beispiel Kom-
munikation, Umgang mit Angehörigen). 

Für die Studierenden der Medizin an der Medizinischen Fakultät wird im Rahmen von 
Seminaren insbesondere durch das Institut und Poliklinik für Forensische Psychiatrie 
und Sexualforschung in der Ausbildung immer wieder die Möglichkeit zur intensiven 
Auseinandersetzung mit den Themen sexuelle Identität und sexuelle Orientierung 
angeboten (zum Beispiel „Psychosexuelle Entwicklung“, „Sexuelle Orientierung und 
psychische Gesundheit“). 

b. Welchen Niederschlag finden genderspezifische Inhalte und 
somit auch Aspekte der sexuellen Identität in der Qualitätssi-
cherung? 

Im Praxisbegleitheft der Auszubildenden der Gesundheits- und Pflegeassistenz sind 
für die Bereiche „Körperpflege“ und „Soziale Interaktion und Alltagsgestaltung“ Praxis-
anleitungen vorgesehen, die genderspezifische Hinweise und auf sexuelle Identität 
abzielende Aspekte beinhalten: 

- Körperpflege: „Intimsphäre und Individualität respektieren“ 

- Soziale Interaktion und Alltagsgestaltung/Themenbereich Partnerschaft und Se-
xualität: (unter anderem „Auseinandersetzung und Umgang mit Sexualität“, „In-
timsphäre sichern“, „Partnerschaft und Sexualität als Selbstverständlichkeit be-
trachten (Homo- beziehungsweise Heterosexualität)“ et cetera). 

4. Frauenförderung im Bereich Homosexualität 

Die Förderung schwul-lesbischer Arbeit kommt vor allem Schwulen zu-
gute. Daher besteht dringender Nachholbedarf für die Lesben in dieser 
Stadt. Der Verein „Intervention“ beschreibt seine Situation als akut ge-
fährdet. Er hat nach eigenen Angaben die Regierungszeit von Schwarz-
Grün nur durch die Verwendung von Eigenmitteln überstanden. In den 
Wahlprüfsteinen zur Bürgerschaftswahl 2011 trifft die SPD folgende Aus-
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sage: „Daneben muss die Junglesbenarbeit am mhc und beim Jungles-
benzentrum fachlich und finanziell solide aufgestellt werden, denn der 
bisherige Senat hinterlässt diesen Bereich in einem völlig ungeordneten 
und finanziell nicht abgesicherten Zustand“. 

4.1 Welche konkreten Veränderungen wird der Senat bezüglich der  
Finanzierung der Junglesbenarbeit einführen, um ihn fachlich und 
geordnet aufzustellen? Beabsichtigt der Senat, die Kürzungen aus 
dem Jahr 2002 für die Junglesbenarbeit endlich zurückzunehmen, 
um die Überlebensfähigkeit von Intervention e.V. zu sichern? Bitte 
auch nicht abgeschlossene Überlegungen darstellen. 

Derzeit sind keine konkreten Veränderungen geplant. Eine Rücknahme der Kürzun-
gen ist nicht vorgesehen. 

4.2 WeIche Bedeutung kommt nach Ansicht des Senats der Arbeit des 
Vereins „Intervention“ zu und hält er das fachliche Angebot für wei-
terhin förderungswürdig? 

Der Lesbenverein Intervention e.V. vertritt Lesben, Bi- und Transgender-Frauen in der 
Öffentlichkeit und hält seit 1993 vor allem lesbenspezifische Angebote vor. Das 
Hauptziel ist die Anerkennung und der Respekt für Lesben und deren vielfältige Le-
bensweisen.  

Intervention e.V. ist Träger des „JungLesbenZentrums“. Das JungLesbenZentrum ist 
das einzige niedrigschwellige und pädagogisch begleitete Angebot seiner Art für junge 
Frauen unter 25 Jahren in Hamburg. Es erfüllt somit die wichtige Aufgabe, diese ju-
gendliche Zielgruppe in der Entwicklung ihrer sexuellen Identität zu unterstützen. Die 
zuständige Behörde fördert das JungLesbenZentrum jährlich mit 47.236 Euro. Vor 
dem Hintergrund der fachlichen Notwendigkeit eines JungLesbenZentrum in Hamburg 
und der langjährigen Zuwendungen an Intervention e.V. für dieses Angebot, besteht 
ein erhebliches staatliches Interesse an einer weiteren Förderung des JungLesben-
Zentrums. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt von Intervention e.V. ist die Verbesserung der Le-
benssituation älterer und alter Lesben durch „Psychosoziale Angebote für lesbische 
Frauen ab 50“. Die zuständige Behörde fördert die „Psychosozialen Angebote für les-
bische Frauen ab 50“ jährlich mit 9.526 Euro. Intervention e.V. hält als einziger Träger 
spezifische Angebote für die Zielgruppe älterer Lesben in Hamburg vor. Darüber hin-
aus ist Intervention e.V. maßgeblich an der Arbeit des bundesweiten Dachverbandes 
„Lesben und Alter“ beteiligt und hat sich in den vergangenen Jahren auf diesem Ge-
biet eine Expertise aufgebaut. Die Lebenssituation lesbischer (und schwuler) Senio-
ren/-innen ist in der Öffentlichkeit, in der Altenpflege und in den allgemeinen Kulturan-
geboten für ältere Menschen nur unzureichend bekannt und folglich bislang auch 
kaum berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches staatliches Inte-
resse an einer weiteren Förderung der „Psychosozialen Angebote für Lesben ab 50“. 
Im Jahr 2011 beabsichtigt der oben genannte Träger die bestehenden Angebote für 
Lesben ab 50 umzustrukturieren, neue Konzepte und Ansätze (weiter) zu entwickeln 
und alternative Angebote für diese Zielgruppe anzubieten. Beispielsweise möchte 
Intervention e.V. neben einem regelmäßigen, offenen Gruppenangebot verstärkt Ver-
anstaltungen in Senioren- und Kultureinrichtungen anbieten. Diese Umstrukturierung 
und erforderliche Neukonzeption wurde, nach erfolgter Rücksprache zwischen der 
zuständigen Behörde und dem Träger vom 13. Januar 2010, fachlich ausdrücklich 
befürwortet. 

Schließlich gehört zu den Aufgaben von Intervention e.V. auch die politische Interes-
sensvertretung für lesbische Mädchen und Frauen, die Vernetzung und Aufklärung für 
und über Lesben, die Wissensaneignung und der Austausch über lesbische Lebens-
weisen. An Intervention e.V. wenden sich entsprechend lesbische Bürgerinnen, deren 
Angehörige sowie auch Multiplikator/-innen, Medienvertreter/-innen, Forschende und 
andere Institutionen mit der Bitte um Information über die Infrastruktur für Lesben, 
Hintergrundwissen und fachliche Aufklärung. Dieser Bedarf soll durch die „Kontakt- 
und Informationszeit für Lesben“ gedeckt werden, welche von der zuständigen Behör-
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de jährlich mit 5.000 Euro gefördert wird. Auch hier besteht ein staatliches Interesse 
an einer zukünftigen Förderung. 

4.3 Beabsichtigt der Senat, den Lesbentreff mit dem Schwerpunkt „alte 
Lesben“ weiterhin zu unterstützen und diese mit einer pädagogi-
schen Stelle zu unterstützen? 

Für das Jahr 2010 beantragte Intervention e.V. eine Förderung für den „Betrieb des 
Lesbentreffs“. Diese wurde fachlich als nicht angemessen eingeschätzt, da zum einen 
die psychosoziale Unterstützung der Zielgruppe lesbischer/im Coming-out befindlicher 
Frauen ab 25 Jahre in Hamburg bereits durch die Lesbenberatung des magnus 
hirschfeld centrums bereitgestellt ist. Zum anderen stehen dem Träger für die konkre-
te Bearbeitung des Themas „Lesben und Alter“ bereits Mittel in Höhe von 9.526 Euro 
im Rahmen der Förderung „Psychosozialer Angebote für Lesben ab 50“ zu Verfügung. 
Im Übrigen siehe auch Antwort zu 4.2. 

4.4 Sieht der Senat den Bedarf, den Verein mit einer Stelle für verwal-
tende Tätigkeiten auszustatten? 

Nein.  

5. Ausbau von Beratungsstellen nach dem AGG 

Antidiskriminierungsstellen und Beratungsstellen zum AGG sind flächen-
deckend notwendig, um erreichbar für ihre Klientel zu sein. Weiterhin 
bedarf es eines Ausbaus, um dem Bedarf an Beratung und Unterstüt-
zung gerecht zu werden. 

5.1 Welche Beratungsstellen und Antidiskriminierungsbüros bestehen 
zurzeit in der Stadt? Bitte aufschlüsseln nach Bezirk, Zuwendungs-
summe, Anzahl und fachlicher Qualifikation im Hinblick auf gleich-
geschlechtliche Lebensweisen, Kundenkontakte seit Inkrafttreten 
des AGG. 

Neben basis & woge e.V., Steindamm 11, 2099 Hamburg, die für ihr Projekt „Antidis-
kriminierungsberatung für Migrantinnen“ seitens zuständigen Behörde für das Jahr 
2011 Zuwendungen in Höhe von 15.000 Euro erhalten, und dem Informationsangebot 
durch das AGG-Referat der Referatsgruppe Gleichstellung und Antidiskriminierung in 
der Behörde für Justiz und Gleichstellung, sind in Hamburg keine weiteren Beratungs-
stellen/Antidiskriminierungsbüros bekannt. Bei basis & woge e.V. wird die Beratung 
durch eine Sozialpädagogin, bei Bedarf unter Einbeziehung eines Rechtsanwalts mit 
dem Schwerpunkt Antidiskriminierungsrecht, durchgeführt. In der Behörde für Justiz 
und Gleichstellung erfolgt die Information zum AGG durch Juristinnen beziehungswei-
se die Referentin (Psychologin) und den Referenten (Sozial- und Gesundheitswissen-
schaftler) für sexuelle Identitäten der Referatsgruppe. 

5.2 Wie oft waren Benachteiligungen/Diskriminierungen/Andersbehand-
lungen aufgrund von gleichgeschlechtlicher Lebensweise Themen in 
der Beratung? (prozentual und absolut) 

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 76 Personen beraten; davon elf Personen, die auf-
grund ihrer sexuellen Identität diskriminiert wurden. Im Jahr 2011 bis einschließlich  
29. Mai 2011 wurden 28 Personen beraten; davon vier Personen, die aufgrund ihrer 
sexuellen Identität diskriminiert wurden. Inwieweit Diskriminierungen aufgrund der 
sexuellen Identität in der Beratung bei basis & woge e.V. thematisiert wurden, wird 
nicht statistisch erfasst. 

5.3 Gibt es Planungen seitens des Senats, eine Antidiskriminierungs-
stelle oder Beratungsstelle speziell für Diskriminierungen aufgrund 
der sexuellen Identität einzurichten?  

Wenn ja, welche, welche Ausschreibungsverfahren oder Bewer-
bungsverfahren sind hierfür geplant? 

Nein.  

5.4 Ist seitens des Senats ein weiterer Ausbau der Beratungsstellen  
geplant?  
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Wenn ja, in welchem Umfang (Stundenanzahl, Qualifizierung, Be-
zirk) und Zeitrahmen, wenn nein, warum nicht? 

Der Senat hat sich hiermit nicht befasst. 

6. Gewalt gegen Schwule und Lesben 

Die Fraktion DIE LINKE fragte bereits in der 19. WP die Anzahl der zur 
Anzeige gebrachten Angriffe gegenüber Schwulen und Lesben ab, Drs. 
19/6829. In diesem Rahmen ist deutlich geworden, dass es einer drin-
genden Steigerung der Anzeigebereitschaft seitens Schwuler und Les-
ben bedarf, um so Gewalt sichtbar werden zu lassen. Begründet wird die 
hohe Dunkelziffer zudem durch mangelnde Sensibilisierung seitens zu-
ständiger Polizeibeamten/-innen. 

6.1 Innerhalb der Wahlprüfsteine des Vereins Intervention e.V. gab die 
SPD an, dass „(n)eben den bisherigen Befragungen in Flyern und 
Online-Foren (...) die tatsächlichen Lebens- und auch Bedrohungs-
lage von Homosexuellen in unserer Stadt genauer in den Blick ge-
nommen werden (soll). Das könnte z.B. mit einer Studie erfolgen. 
Auf dieser Basis kann dann gezielter über geeignete Gegenmaß-
nahmen entschieden werden.“ Welche konkreten Schritte hat der 
Senat bereits in dieser Frage unternommen? Inwieweit ist eine Stu-
die in Vorbereitung? Welche weiteren Schritte sind in Planung? 

Seitens der Polizei bestehen seit Jahren Kontakte zu Einrichtungen und Beratungs-
stellen für Homosexuelle. Aus den dabei gewonnenen Erfahrungen hat sich für die 
Polizei das Erfordernis einer entsprechenden Studie bislang nicht ergeben.  

6.2 Plant der Senat, neben den nebenamtlichen Ansprechpartnern/ 
-innen für Gewalt gegen Schwule und Lesben der Polizei Sensibili-
sierungsprogramme verbindlich zu installieren und die Kommissaria-
te mit Ansprechpartnern/-innen für homophobe Delikte auszustat-
ten?  

Falls ja, welche Planungen liegen konkret vor, falls nein, warum 
nicht, beziehungsweise existieren Alternativvorhaben?  

Wenn ja, welche? 

Nein. Derzeit hält die Polizei fünf speziell geschulte, im Nebenamt tätige, Ansprech-
partnerinnen und -partner für Gewalt gegen Schwule und Lesben bereit, die telefoni-
sche und persönliche Beratungen durchführen. Erreichbarkeiten sind über das Inter-
net und spezielle Flyer für den Bürger zugänglich. Die Ansprechpartnerinnen und  
-partner werden zudem zum Beispiel beim „Christopher Street Day“ beworben. Ange-
sichts der geringen Zahl an Fällen wird die Anzahl der Ansprechpartner/-innen als 
angemessen angesehen. 

Sämtliche Polizeikommissariate verfügen bereits über speziell geschulte kriminalpoli-
zeiliche Beziehungsgewaltsachbearbeiter/-innen, die auch Beziehungsgewaltfälle in 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen sachgerecht mit der erforderlichen Sensibilität 
bearbeiten.  

6.3 Inwiefern besitzt der Senat Erkenntnisse über Gewalt in homosexu-
ellen Beziehungen? 

a. Was sagen die Erkenntnisse aus, welche Konsequenzen wer-
den daraus gezogen? Falls keine Erkenntnisse vorliegen, wie 
gedenkt der Senat sie sich zu beschaffen? Falls sich der Senat 
mit dieser Thematik bisher nicht befasst hat, gedenkt er es in 
Zukunft zu tun? Wie sieht der diesbezügliche Zeitplan aus? 

Nach den dem Senat vorliegenden Erkenntnissen (vergleiche Landesaktionsplan Op-
ferschutz – Fortschreibung in 2010, Drs. 19/8135) wird Gewalt in gleichgeschlechtli-
chen Paarbeziehungen im Vergleich zu verschiedengeschlechtlichen Paarbeziehun-
gen noch stärker tabuisiert, weniger und anders wahrgenommen und thematisiert. Sie 
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ist bisher selten Thema im bestehenden Hilfesystem, obwohl das Gewaltschutzgesetz 
unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität Gültigkeit hat. 

Über das Ausmaß von Gewalt sowohl in lesbischen als auch schwulen Paarbeziehun-
gen gibt es weder für Hamburg noch für Deutschland gesicherte, statistische Erkennt-
nisse.  

b. Gibt es Zufluchtsorte für schwule Männer die Opfer häuslicher 
Gewalt wurden? 

Nein. 

6.4 Sind öffentlichkeitswirksame Aktionen innerhalb der schwulen und 
lesbischen Communities gegen Beziehungsgewalt geplant?  

Wenn ja, welche, ab wann und federführend von wem, falls nein, 
warum nicht? 

Ja, das Referat Opferschutz, das in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Inte-
gration (BASFI) federführend für das Thema häusliche Gewalt zuständig ist, plant in 
Abstimmung mit Einrichtungen des Opferschutzes und den Beratungsstellen für ho-
mosexuelle Frauen und Männer eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Die Planun-
gen sind hierzu noch nicht abgeschlossen. 

6.5 Das Arbeitsprogramm des Senates sieht eine Fortschreibung des 
Landesaktionsplanes Opferschutz vor. Dieser beinhaltet als künfti-
ges Arbeitsfeld homosexuelle Paarbeziehungen. 

a. Inwiefern wird dieses Arbeitsfeld in der Fortschreibung berück-
sichtigt? 

b. Welche konkreten Maßnahmen sind geplant? 

c. Wann ist mit deren Umsetzung zu rechnen? Falls bisher keine 
Konkretisierungen zu diesem Politikfeld existieren, wann ist mit 
diesen zu rechnen? 

Der vorliegende und umzusetzende Landesaktionsplan Opferschutz (Drs. 19/8135) 
berücksichtigt das Thema „Gewalt in gleichgeschlechtlichen Lebensweisen“ bereits 
als ein eigenständiges Kapitel und bündelt hierzu konkrete Maßnahmen (vergleiche 
hierzu auch Antwort zu 6.3 a). Eine erneute Fortschreibung des Landesaktionsplans 
(vergleiche Drs. 20/315) wird dieses Themenfeld weiterhin berücksichtigen. Die Pla-
nungen zur Umsetzung sind noch nicht abgeschlossen. 

7. Historische Aufarbeitung/Entschädigung 

Die SPD gab im Rahmen der Beantwortung der Wahlprüfsteine des 
LSVD an, sich für die Aufarbeitung der Verfolgung von Homosexuellen 
nach der NS-Zeit auf Grundlage des § 175 StGB und die darin enthalte-
ne Verantwortung und Rolle der Hamburger Behörden einzusetzen. 

7.1 Wird sich auch der SPD-geführte Senat dafür einsetzen? 
Ja. 

7.2 Welche Maßnahmen werden ergriffen? Wird ein Forschungsprojekt 
dazu eingerichtet?  

Wenn ja, wann, wenn nein, warum nicht? Falls dieses Projekt be-
reits installiert ist, wie ist der Stand des Forschungsprojektes bisher 
(Auftragnehmer/-in, Methode, Zeitplanung)? 

Die Forschungsbedarfe bezglich der Aufarbeitung der Verfolgung von Homosexuellen 
nach 1945 aufgrund des §175 StGB wurden von der zuständigen Behörde im Jahr 
2010 konkretisiert. Ein entsprechendes Forschungskonzept sowie ein Finanzierungs-
vorschlag liegen vor. Die Planungen zur Umsetzung sind noch nicht abgeschlossen. 

7.3 Wann ist mit einer abschließenden Auswertung und einem Bericht 
an die Bürgerschaft zu rechnen? 

Entfällt. Im Übrigen siehe Antworten zu 7.1 und zu 7.2. 
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